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Verbraucherinformationen zur R+V-Operationskostenversicherung für Pferde 
nach § 1 der Verordnung über Informationspflichten bei Versicherungsverträgen (VVG-InfoV) 

1. Risikoträger 

Risikoträger ist die 
Vereinigte Tierversicherung Gesellschaft a.G. 
Raiffeisenplatz 1 
65189 Wiesbaden 
vertreten durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats: Generaldirektor Dr. Norbert Rollinger. 
Vorstand: Dr. Nils Reich, Vorsitzender; Jens Hasselbächer.  
Sitz: Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden, Handelsregister Nr. HRB 2173, Amtsgericht Wiesbaden,  
Umsatzsteuer-ID-Nr. DE 114106927 
Die Vereinigte Tierversicherung Gesellschaft a.G. betreibt Tierversicherungen sowie die Verwaltung 
von Versorgungseinrichtungen und sonstige Geschäfte, die im engen wirtschaftlichen Zusammenhang 
mit dem Versicherungsbetrieb stehen. 
Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 
53117 Bonn. 

2. Wesentliche Merkmale der Versicherung 

Wesentliche Merkmale der von Ihnen beantragten Versicherung wie Angaben über Art, 
Umfang, Beginn des Versicherungsschutzes und Fälligkeit unserer Leistung entnehmen Sie 
bitte der Abschlussstrecke, dem Versicherungsschein, den Versicherungsbedingungen sowie 
diesen Verbraucherinformationen. 

Für das Versicherungsverhältnis gelten die im Versicherungsschein dokumentierten Bedingungen 
und besonderen Vereinbarungen sowie die "Allgemeine Bedingungen für die Operationskosten-
Versicherung von Pferden und anderen Einhufern (AVB OPK 01/2022 der VTV)" und die unter 
Vertragsgrundlagen zusätzlich genannten Bedingungen und Risikobeschreibungen. 

Das Versicherungsverhältnis unterliegt deutschem Recht (§A9 AVB OPK 01/2022 der VTV). 
Angaben über Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung der Leistung des Versicherers entnehmen Sie 
bitte den Allgemeinen Versicherungsbedingungen und zwar §§ A10, B1 bis B5 und B7 AVB OPK 
01/2022 der VTV. 

3. Beitrag und Kosten 

Die Höhe des Beitrags einschließlich der derzeit geltenden Versicherungssteuer entnehmen Sie 
bitte der Online-Abschlussstrecke, Ihrem Versicherungsschein und Ihrer Beitragsrechnung. Im 
Falle einer Beitragsanmahnung bei Zahlungsverzug können Mahngebühren bis zu 15,00 
EUR entstehen. 

4. Beitragszahlung 

Die Bestimmungen zur Zahlung und Erfüllung sowie der Zahlweise der Versicherungsbeiträge 
entnehmen Sie bitte dem Angebot, dem Versicherungsschein, Ihrer Beitragsrechnung und den 
Versicherungsbedingungen. Eine erteilte Einzugsermächtigung gilt auch für Ersatzverträge. 

5. Zustandekommen des Vertrages 

Vor Abschluss erhalten Sie mit diesen Informationen nach §1 VVG-InfoV die für Sie 
geltenden Allgemeinen und Besonderen Versicherungsbedingungen und 
gegebenenfalls sonstige vertragsrelevante Informationen. 

Der Versicherungsschein (Police) wird Ihnen per E-Mail (in Papierform nur auf gesonderte 
Anforderung) zugeschickt. Mit Zugang der Police ist der Versicherungsvertrag geschlossen, 
sofern Sie nicht Ihr Widerrufsrecht (siehe Ziffer 6) ausüben. 

Den Beginn der Versicherung und des Versicherungsschutzes entnehmen Sie bitte dem 
Versicherungsschein. Bitte beachten Sie, dass der Beginn des Versicherungsschutzes abhängig 
von der rechtzeitigen Zahlung des Beitrags ist. 
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6. Widerrufsbelehrung 

Abschnitt 1  
Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise 

Widerrufsrecht  

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer Frist von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen 
in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen 

 der Versicherungsschein,  

 die Vertragsbestimmungen, 

einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen, 
diese wiederum einschließlich der Tarifbestimmungen, 

 diese Belehrung, 

 das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten, 

 und die weiteren in Abschnitt 2 aufgeführten  

Informationen 

jeweils in Textform zugegangen sind. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf 
ist zu richten an: 

Vereinigte Tierversicherung a.G., 
Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden, Fax-Nr.: 0611-533-9665,  Tierversicherung@ruv.de  

Widerrufsfolgen  

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und der Versicherer hat Ihnen 
den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Beiträge zu erstatten, wenn Sie 
zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den 
Teil des Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, darf der Versicherer in 
diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich für jeden Tag, an dem Versicherungsschutz 
bestanden hat, um einen Betrag von 

 1/360 des jährlichen Beitrags,  
 1/180 des halbjährlichen Beitrags,  

 1/90 des vierteljährlichen Beitrags oder  
 1/30 des monatlichen Beitrags. 

Bei Zahlung eines Einmalbeitrages können Sie den Betrag, den wir für jeden Tag einbehalten 
dürfen, an dem Versicherungsschutz bestanden hat, anhand folgender Formel errechnen: 

Einmalbeitrag Ihrer Versicherung   
Beantragte Versicherungsdauer in Tagen 

Die mit Ihnen vereinbarte Zahlungsweise sowie die Höhe Ihres Beitrags können Sie dem Ihnen zur  
Verfügung gestellten Antrag bzw. Versicherungsschein entnehmen. Die Erstattung  

zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. 

Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf 
zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) 
herauszugeben sind. 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
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Besondere Hinweise 

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen 
als auch vom Versicherer vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 

Abschnitt 2  
Auflistung der für den Fristbeginn erforderlichen weiteren Informationen  

Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informationen werden die Informationspflichten im 
Folgenden im Einzelnen aufgeführt: 

Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen   

Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Verfügung zu stellen: 

1. Die Identität des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, über die der Vertrag 
abgeschlossen werden soll; anzugeben ist auch das Handelsregister, bei dem der Rechtsträger 
eingetragen ist, und die zugehörige Registernummer; 

2. Die ladungsfähige Anschrift des Versicherers und jede andere Anschrift, die für die 
Geschäftsbeziehung zwischen dem Versicherer und Ihnen maßgeblich ist, bei juristischen 
Personen, Personenvereinigungen oder -gruppen auch den Namen eines Vertretungsberechtigten; 
soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich 
gestalteten Form; 

3. Die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers; 

4. Die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbesondere Angaben über Art, Umfang 
und Fälligkeit der Leistung des Versicherers; 

5. Den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern und sonstigen Preisbestandteile, 
wobei die Prämien einzeln auszuweisen sind, wenn das Versicherungsverhältnis mehrere 
selbständige Versicherungsverträge umfassen soll, oder, wenn ein genauer Preis nicht 
angegeben werden kann, Angaben zu den Grundlagen seiner Berechnung, die Ihnen eine 
Überprüfung des Preises ermöglichen; 

6. a) gegebenenfalls zusätzlich anfallende Kosten unter Angabe des insgesamt zu zahlenden 
Betrages sowie mögliche weitere Steuern, Gebühren oder Kosten, die nicht über den 
Versicherer abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt werden; 

b) alle Kosten, die Ihnen für die Benutzung von Fernkommunikationsmitteln entstehen, 
wenn solche zusätzlichen Kosten in Rechnung gestellt werden; 

7. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbesondere zur Zahlungsweise 
der Prämien; 

8. Die Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise die 
Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises; 

9. Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere über den Beginn der 
Versicherung und des Versicherungsschutzes sowie die Dauer der Frist, während der 
der Antragsteller an den Antrag gebunden sein soll; 

10. Das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der 
Ausübung, insbesondere Namen und Anschrift derjenigen Person, gegenüber der der Widerruf zu 
erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen über den Betrag, den 
Sie im Falle des Widerrufs gegebenenfalls zu zahlen haben; soweit die Mitteilung durch Übermittlung 
der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, 
bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form; 
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11. a) Angaben zur Laufzeit des Vertrages;  

b) Angaben zur Mindestlaufzeit des Vertrages; 

12. Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere zu den vertraglichen Kündigungsbedingungen 
einschließlich etwaiger Vertragsstrafen; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der 
Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die 
Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form; 

13. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Versicherer der Aufnahme von 
Beziehungen zu Ihnen vor Abschluss des Versicherungsvertrags zugrunde legt; 

14. Das auf den Vertrag anwendbare Recht, eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag 
anwendbare Recht oder über das zuständige Gericht; 

15. Die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in dieser Ziffer II. genannten 
Vorabinformationen mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, in denen sich der Versicherer 
verpflichtet, mit Ihrer Zustimmung die Kommunikation während der Laufzeit dieses Vertrags zu 
führen; 

16. Einen möglichen Zugang für Sie zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und 
Rechtsbehelfsverfahren und gegebenenfalls die Voraussetzungen für diesen Zugang; dabei ist 
ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Möglichkeit für Sie, den Rechtsweg zu beschreiten, 
hiervon unberührt bleibt; 

17. Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie die Möglichkeit einer Beschwerde 
bei dieser Aufsichtsbehörde. 

Ende der Widerrufsbelehrung. 

 

7. Laufzeit des Vertrages 

Die Laufzeit des Vertrages entnehmen Sie bitte der Onlineabschlussstrecke, dem Versicherungsschein 
sowie den Verlängerungsbestimmungen in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (§2 AVB OPK 
01/2022 der VTV). 

8. Kündigungsrecht 

Die Bestimmungen zum Kündigungsrecht entnehmen Sie bitte den Allgemeinen  
Versicherungsbedingungen (§2 AVB OPK 01/2022 der VTV). 
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9. Anwendbares Recht / Sprache 

Auf den Versicherungsvertrag findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland Anwendung (§9 AVB OPK 01/2022 der VTV). Die Vertragsbedingungen und die 
Vorabinformationen werden in deutscher Sprache mitgeteilt. Die Kommunikation während der 
Laufzeit wird in deutscher Sprache geführt. 

10. Außergerichtliche Beschwerdestellen 

Bei Beschwerden können Sie als Verbraucher in den Fällen, die nicht Ihrer gewerblichen oder 
selbstständigen Tätigkeit zuzurechnen sind, das außergerichtliche Beschwerde- und 
Rechtsbehelfsverfahren bei dem Verein Versicherungsombudsmann e.V. in Anspruch nehmen. 

Wir sind Mitglied des Versicherungsombudsmann e.V. und haben uns verpflichtet, an 
diesen Streitbeilegungsverfahren teilzunehmen. 

Die Anschrift lautet: 

Versicherungsombudsmann e. V. 
Postfach 08 06 32, 10006 Berlin 

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de  

Das Verfahren ist für Sie kostenfrei. Entscheidungen des Ombudsmanns bis zum Beschwerdewert 

von 10.000 EUR sind für uns bindend. 

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.versicherungsombudsmann.de  

Unabhängig von der Inanspruchnahme einer außergerichtlichen Beschwerdestelle besteht für Sie 
weiterhin die Möglichkeit den Rechtsweg zu bestreiten. 

11. Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde 

Sie können sich mit einer Beschwerde auch an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
wenden. Die Anschrift lautet: Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn 

Widerspruchsrecht gegen Werbung sowie Markt- und Meinungsforschung 
Wir verarbeiten Ihre Daten im rechtlich zulässigen Rahmen zum Zwecke der Werbung oder der 
Markt- und Meinungsforschung. Dieser Verarbeitung können Sie jederzeit formlos mit 
Wirkung für die Zukunft widersprechen. 
Werbewidersprüche können Sie z.B. per E-Mail an ruv@ruv.de schicken. 

Sanktionsklausel 
Es besteht - unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen - Versicherungsschutz nur, soweit 
und solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels-, oder 
Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland 
entgegenstehen. 
Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der 
Vereinigten Staaten von Amerika, soweit dem nicht Rechtsvorschriften der Europäischen 
Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen. 

mailto:beschwerde@versicherungsombudsmann.de
http://www.versicherungsombudsmann.de/
mailto:ruv@ruv.de
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Schweigepflichtentbindungserklärung 
Ich ermächtige meine Tierärzte, ohne Rücksicht auf ihre Schweigepflicht, dem Versicherer über meinen 
Tierbestand in allen Versicherungsangelegenheiten Auskunft zu erteilen sowie ihm Röntgenbilder des 
versicherten Tieres vorzulegen, soweit dies zur Prüfung des Antrages oder der Leistungspflicht 
erforderlich ist. 

Besondere Hinweise 
Zusätzlich zu den "Allgemeine Bedingungen für die Operationskostenversicherung von Pferden und 
anderen Einhufern (AVB OPK 01/2022 der VTV)" gelten: 

 Satzung 

 gesetzliche Bestimmungen 

Der Versicherungsnehmer wird satzungsgemäß Mitglied der Gesellschaft. Bei den 
Beiträgen handelt es sich um Vorbeiträge gemäß §21 ff. der Satzung. 

 Monatliche Zahlungsweise ist nur in Verbindung mit einem SEPA-Lastschriftverfahren oder 
mittels moderner Bezahlverfahren möglich. 

 Das SEPA-Lastschriftverfahren gilt auch für Ersatzverträge, sowie für Gebühren und 
eventuelle Mahngebühr 


